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Sparen in der Familienpolitik: Die Kürzungen beim 
Elterngeld in der Diskussion

ALMUT PEUKERT

Die geplante Streichung des Elterngelds für wohlhabende Eltern hat 2023 hohe 
Wellen in der öffentlichen Debatte geschlagen. Finanzminister Christian Lindner 
(FDP) forderte von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) 
Kürzungen im Etat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ), um die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt 2024 einzuhalten. 
Verhandelt wurden in den politischen Auseinandersetzungen Fragen von sozialer 
Gerechtigkeit und inwiefern das Elterngeld als familien-, sozial- oder gleichstel-
lungspolitisches Instrument fungieren soll.
Seit 2007 gibt es in Deutschland das Elterngeld als staatliche Lohnersatzleistung.1 Mit 
der Einführung des Elterngeldes wurden Ziele wie die Erhöhung der Geburtenrate, die 
Sicherung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit des betreuenden Elternteils und die 
Förderung einer egalitären Aufteilung der Care-Arbeit durch die Einführung der Part-
nermonate verbunden (Auth/Peukert 2022). Empirisch zeigt sich, dass in heterosexuel-
len Paarbeziehungen Mütter häufiger und länger Elternzeit und Elterngeld in Anspruch 
nehmen (WSI GenderDatenPortal 2023). Der Anteil der Väter, die Elterngeld beziehen, 
steigt langsam und lag im Jahr 2022 bei 26,1% (Statistisches Bundesamt 2023),2 mit ca. 
71% nimmt der Großteil dieser Väter maximal zwei Monate Elterngeld in Anspruch.
Als Sparmaßnahme schlägt das BMFSFJ im Juli 2023 vor, den Kreis der Anspruchs-
berechtigen beim Elterngeld zu verringern. Bundesfamilienministerin Paus ent-
schied sich damit gegen eine pauschale Kürzung der Höhe des Elterngeldes für alle 
Anspruchsberechtigten. Die Grenze liegt bei Paaren bislang bei 300.000 Euro und 
bei Alleinerziehenden bei 250.000 Euro. Der erste Kürzungsvorschlag sah vor, dass 
ab Januar 2024 nur noch Eltern mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis 
maximal 150.000 Euro Anspruch auf Elterngeld haben sollten. Dies entspricht in 
etwa einem Bruttojahreseinkommen von 180.000 bis 200.000 Euro.

Öffentliche Kritik und Empörung: Argumentationen gegen den 

Kürzungsvorschlag 

Der Kürzungsvorschlag von Lisa Paus stößt auf vehemente Kritik aus verschiedens-
ten Richtungen. In der Geschichte des Elterngeldes wurde der Kreis der Anspruchs-
berechtigten schon mehrfach verringert – unter geringer öffentlicher Aufmerksam-
keit.3 Welche zentralen Diskussionslinien kennzeichnen die Debatte? Vier zentrale 
Argumente werden angebracht (ausführlich Peukert 2023). 
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Erstens wird argumentiert, dass die Kürzung einen existenziellen Wohlstandsver-
lust für die betroffenen Eltern darstellt (Eltern.de 2023). Dies überzeugt kaum: So 
bedeuten 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen ein Monatseinkommen 
von über 12.500 Euro vor Geburt des Kindes – 1.800 Euro Elterngeld ersetzen in 
diesen Fällen nur einen sehr geringen Teil des Haushaltseinkommens. Das Argument 
weitet implizit die Betroffenheit von wenigen wohlhabenden Familien auf (gefühlt 
betroffene) viele Mittelschichtsfamilien aus, deren Einkommen jedoch unterhalb der 
neuen Grenzen liegen.
Das zweite Argument zielt darauf ab, dass Eltern mit entsprechend hohen Haushaltsein-
kommen als ‚Leistungsträger_innen‘ nicht hinreichend in ihrer Familiengründung un-
terstützt und anerkannt werden. Dahinter steht die Frage, welche Menschen staatlich 
(nicht) unterstützt werden, Kinder zu bekommen. Allerdings überzeugt es auch nicht, 
dass sich diese Gruppe wegen der fehlenden 1.800 Euro für maximal 14 Monate gegen 
eine Familiengründung oder ein weiteres Kind entscheidet. 
Als drittes Argument wird angeführt, dass das Elterngeld die ökonomische Unabhän-
gigkeit der Elternteile gewährleisten soll. Dies betrifft momentan vor allem berufstä-
tige Mütter, die durch das Elterngeld von ihrem Partner wirtschaftlich unabhängiger 
bleiben können. Laut BMFSFJ wären von diesem Kürzungsvorschlag circa 60.000 
Paare betroffen, wenn man die derzeitigen Elterngeldbezieher_innen zugrunde legt 
(Peukert 2023). Legt man hingegen zugrunde, wie viele Paare bis 50 Jahre sich ins-
gesamt in dieser Einkommensgruppe befinden, könnten bis zu 435.000 Paare von 
der Kürzung betroffen sein (Institut der deutschen Wirtschaft 2023), sofern sie sich 
alle für eine Familiengründung oder -erweiterung entscheiden. Das gleichstellungs-
politische Anliegen der Gewährleistung von ökonomischer Unabhängigkeit wird 
durch die Kürzung für diesen (kleinen) Teil von Elternpaaren konterkariert. Zu be-
denken ist allerdings, dass es sich um eine relativ kleine Gruppe der Elterngeldbezie-
her_innen mit einem hohen Lebensstandard handelt. 
Viertens wird aus verschiedenen politischen Richtungen argumentiert, dass die 
Kürzung eine ungleiche Arbeitsteilung zwischen den Eltern fördert, indem die be-
troffenen Frauen aus dem Arbeitsmarkt und in die familiale Care-Arbeit gedrängt 
würden. Die Argumentation basiert auf der Annahme, dass das Elterngeld bei diesen 
heterosexuellen Paaren bereits erfolgreich eine paritätische Aufteilung der Carear-
beit fördert und die Kürzung dies infrage stellt. Allerdings deutet vieles darauf hin, 
dass das Elterngeld für heterosexuelle Paare mit hohen Haushaltseinkommen auch 
bisher nicht entscheidend in ihren Aushandlungen zur Aufteilung der Elternzeit ist 
(Wrohlich 2023) und eine ökonomische Logik verfolgt wird, in dem die Person, die 
mehr verdient, nicht oder nur kurz in Elternzeit geht – meist der Vater.
Die öffentliche Kritik äußerte sich u.a. in der Petition „NEIN zur Elterngeld-Strei-
chung“, die mit über 400.000 Unterschriften innerhalb von drei Tagen mehr Men-
schen mobilisierte als diejenigen, die von der Kürzung betroffen wären. Wie er-
klärt sich die breite Unterstützung für die Petition? Meine These ist, dass sich hier 
verschiedene Problemlagen verbinden: Ein ohnehin politisch umstrittenes Thema 
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trifft auf Enttäuschungen einer medial gut mobilisierbaren, gebildeten Mittelschicht 
von der Familienpolitik. Diese Enttäuschung speist sich aus Frust von Eltern über 
mangelnde Kita-Plätze, chronische Einschränkungen der Betreuungszeiten wegen 
Fachkräftemangel, mangelnde Qualität in der Kita-Betreuung und nicht zuletzt aus 
der Erschöpfung durch die politische Ignoranz gegenüber Familien während der 
 COVID-19-Pandemie (Bücker 2023). Zudem überraschte der Kürzungsvorschlag 
werdende Eltern in seiner Kurzfristigkeit, sodass der Eindruck entstand, Eltern 
könnten sich in ihrer Familienplanung nicht auf die staatlichen Leistungen verlassen.

Gegenvorschlag und Einigung in der Ampel-Koalition

Aufgrund der öffentlichen Kritik am ersten Entwurf wurden alternative Kürzungs-
möglichkeiten diskutiert.4 Im Oktober 2023 schlug die FDP-Bundestagsfraktion vor, 
den Elterngeldanspruch pauschal für alle elterngeldberechtigten Paare von 14 Mo-
nate auf 12 Monate zu kürzen – eine Maßnahme, die alle Einkommensgruppen glei-
chermaßen betroffen hätte. Zusätzlich sollten die Partner_innenmonate gestrichen 
werden, also die Regelung, dass jedes Elternteil mindestens zwei Monate Elterngeld 
in Anspruch nehmen muss, um den vollen Anspruch auszuschöpfen. Stattdessen 
sollte ein 13. Elterngeldmonat mit einem Bonus von 500 Euro für Paare eingeführt 
werden, die im ersten Lebensmonat des Kindes parallel Elterngeld beziehen. 
Es liegt eine gewisse Ironie in der Geschichte: Eine Kürzung der Elterngeldmonate für 
alle Bezugsberechtigten könnte eine Befürchtung gewesen sein, die viele Menschen 
dazu bewegt hat, die Petition „Nein zur Elterngeld-Kürzung“ zu unterstützen, obwohl 
sie von Paus‘ Kürzungsvorschlag nicht betroffen gewesen wären. Letztlich einigen 
sich die Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP im Dezember 2023 darauf, 
moderat in zwei Schritten zu kürzen: Ab April 2024 haben nur noch Eltern mit einem 
zu versteuernden Jahreseinkommen von maximal 200.000 Euro Anspruch auf Eltern-
geld; für Alleinerziehende wird eine Einkommensgrenze von 150.000 Euro gelten. Ab 
April 2025 sinkt die Einkommensgrenze auf 175.000 Euro für Paare. Des Weiteren 
wird die Möglichkeit eingeschränkt, das Basiselterngeld parallel zu beziehen. Dies 
wird nur noch für maximal einen Monat möglich sein, mit Ausnahmen beim Eltern-
geldPlus, Partnerschaftsbonus sowie Mehrlings- und Frühgeburten. Demnach muss 
mindestens ein Partner_innenmonat innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes 
allein genommen werden. Die Regierung begründet die Änderung damit, die partner-
schaftliche Arbeitsteilung fördern zu wollen. Inwiefern dies Wirkung zeigt oder sich 
als indirekte Kürzung herausstellt, weil Väter womöglich vor der alleinigen Alltags-
verantwortung für ihr Kind zurückschrecken, gilt es zu beobachten.

Fazit

Grundsätzlich ist eine Reform des Elterngeldes gefragt, die sozial-, familien- und 
gleichstellungspolitisch umfassender denkt (Wrohlich 2023). Dies betrifft insbeson-
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dere die Anhebung des Mindest- und Maximalbetrages, die paritätische Gestaltung der 
Elterngeldmonate, eine Orientierung an den Lebenshaltungskosten sowie die Berück-
sichtigung von Vermögen und geleisteter Care-Arbeit bei der Berechnung des Eltern-
geldes. Dazu kommen weitere Hausaufgaben für die Bundesregierung: die Einführung 
der Kindergrundsicherung (nicht als Sparmodell) und der Familienstartzeit (die gemäß 
der EU-Richtlinie 2019/1158 ohnehin fällig ist), die Reform des Ehegattensplittings, 
die politische Realisierung einer qualitativ guten und quantitativ ausreichenden Be-
treuung für Kinder vom Kita- bis zum Grundschulalter durch fair entlohnte Fachkräfte 
und politische Lösungen für die Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern. Statt 
einer fragmentarischen Elterngelddebatte ist eine umfassende Diskussion notwendig, 
wie wir in Deutschland in Zukunft sozial-, familien- und gleichstellungspolitisch fa-
miliale Sorgearbeit ermöglichen und geschlechtergerecht wie sozial gerecht gestalten.
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Anmerkungen

1 Die Lohnersatzrate liegt zwischen 65 und 100% des vorherigen monatlichen Nettoerwerbseinkom-
mens, mindestens jedoch bei 300 und maximal bei 1.800 Euro.

2 Bei einer Quote von 50% würden Väter und Mütter gleich häufig Elterngeld beziehen.
3 Seit dem 1. Januar 2011, also bereits vier Jahre nach Einführung des Elterngeldes, wird das Elterngeld 

auf Arbeitslosengeld II, Sozialleistungen und den Kinderzuschlag angerechnet. Parallel dazu wurde 
eine Einkommensgrenze von 500.000 Euro für Paare und 250.000 Euro für Alleinerziehende eingeführt. 
Im Jahr 2021 wurde diese auf 300.000 Euro für Paare und 250.000 Euro für Alleinerziehende gesenkt.

4 Nicht diskutiert wurde eine Abkehr von den massiven Einsparungen in der Familienpolitik.
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